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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1987

Norm

UWG §9a

ZugG §1

Rechtssatz

Bei der gemeinsamen Abgabe mehrerer Waren (Leistungen), die eine im Geschäftsverkehr übliche oder nützliche

Kombination bilden, daneben aber auch selbständig angeboten werden, sind aus der Verkehrsau9assung über die

(hier nur fakultative) Zusammengehörigkeit der Waren allein keine eindeutigen Aufschlüsse darüber zu gewinnen, ob

eine Zugabe vorliegt. Die Frage hängt dann entscheidend von der Art und Weise ab, in der der Werbende seine

Warenkombination anbietet. Diese entscheidet, ob eine Zuwendung als Teil der Hauptleistung, als weitere

Hauptleistung im Rahmen einer Kombination oder als Zugabe zu werten ist.
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Auch; Beisatz: Als Kriterien für das Vorliegen einer Funktionseinheit kommen neben dem Inhalt des konkreten

Angebots und dem Verbraucherverhalten auch technische Gegebenheiten, wie etwa die Unentbehrlichkeit der

einen Ware oder Dienstleistung für die Nutzung der anderen in Frage. Vernünftige wirtschaftliche Interessen des

Abnehmers an der Koppelung des Angebots sind gleichfalls zu berücksichtigen. (T1); Beisatz: Hier:

Zugabeneigenschaft bei Pay-TV-Jahresabonnement und Digitalreceiver verneint - „Funktionseinheit

Premiereabonnement - Receiver". (T2)
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